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4. begrüßt den Beschluss der Abrüstungskonferenz,
den gegenwärtigen Präsidenten und den nächsten Präsidenten
zu ersuchen, während des Zeitraums zwischen den Tagungen
Konsultationen zu führen und möglichst auch Empfehlungen
abzugeben, unter Berücksichtigung aller sachdienlichen Vor-
schläge der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, ein-
schließlich der als Dokumente der Abrüstungskonferenz vor-
gelegten Vorschläge, sowie der vorgetragenen Auffassungen
und der geführten Erörterungen, und sich darum zu bemühen,
die Mitglieder der Konferenz entsprechend über ihre Konsul-
tationen unterrichtet zu halten;

5. ersucht alle Mitgliedstaaten der Abrüstungskonfe-
renz, mit dem gegenwärtigen Präsidenten und seinen Nach-
folgern bei ihren Bemühungen zusammenzuarbeiten, die
Konferenz auf ihrer Tagung 2010 zu einer raschen Aufnahme
der Sacharbeit, einschließlich Verhandlungen, zu führen;

6. ersucht den Generalsekretär, die Bereitstellung al-
ler erforderlichen administrativen, fachlichen und Konfe-
renzunterstützungsdienste für die Abrüstungskonferenz wei-
terhin sicherzustellen und bei Bedarf zu verstärken;

7. ersucht die Abrüstungskonferenz, der Generalver-
sammlung auf ihrer fünfundsechzigsten Tagung einen Tätig-
keitsbericht vorzulegen; 

8. beschließt, den Punkt „Bericht der Abrüstungs-
konferenz“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer fünfund-
sechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 64/65

Verabschiedet auf der 55. Plenarsitzung am 2. Dezember 2009,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/64/393,
Ziff. 11)261.

64/65. Bericht der Abrüstungskommission

Die Generalversammlung,

nach Behandlung des Berichts der Abrüstungskommis-
sion262,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 47/54 A vom 9. De-
zember 1992, 47/54 G vom 8. April 1993, 48/77 A vom
16. Dezember 1993, 49/77 A vom 15. Dezember 1994, 50/72
D vom 12. Dezember 1995, 51/47 B vom 10. Dezember 1996,
52/40 B vom 9. Dezember 1997, 53/79 A vom 4. Dezember
1998, 54/56 A vom 1. Dezember 1999, 55/35 C vom 20. No-
vember 2000, 56/26 A vom 29. November 2001, 57/95 vom
22. November 2002, 58/67 vom 8. Dezember 2003, 59/105
vom 3. Dezember 2004, 60/91 vom 8. Dezember 2005, 61/98

vom 6. Dezember 2006, 62/54 vom 5. Dezember 2007 und
63/83 vom 2. Dezember 2008,

in Anbetracht der der Abrüstungskommission zuge-
dachten Rolle und des Beitrags, den sie durch die Prüfung und
Vorlage von Empfehlungen zu verschiedenen Problemen auf
dem Gebiet der Abrüstung und durch die Förderung der
Durchführung der von der Generalversammlung auf ihrer
zehnten Sondertagung verabschiedeten einschlägigen Be-
schlüsse leisten soll,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht der Abrüstungs-
kommission262;

2. bekräftigt die Gültigkeit ihres Beschlusses 52/492
vom 8. September 1998 betreffend die effiziente Arbeitswei-
se der Abrüstungskommission;

3. erinnert an ihre Resolution 61/98, mit der sie zu-
sätzliche Maßnahmen zur Verbesserung der Wirksamkeit der
Arbeitsmethoden der Kommission beschloss;

4. bekräftigt das Mandat der Abrüstungskommission
als Fach- und Beratungsgremium im Rahmen des multilatera-
len Abrüstungsmechanismus der Vereinten Nationen, das die
Möglichkeit zu eingehenden Beratungen über einzelne
Abrüstungsfragen bietet, die zur Vorlage konkreter Empfeh-
lungen zu diesen Fragen führen;

5. bekräftigt außerdem, dass es wichtig ist, den Dia-
log und die Zusammenarbeit zwischen dem Ersten Aus-
schuss, der Abrüstungskommission und der Abrüstungskon-
ferenz weiter zu verstärken;

6. ersucht die Abrüstungskommission, ihre Arbeit im
Einklang mit ihrem in Ziffer 118 des Schlussdokuments der
zehnten Sondertagung der Generalversammlung263 festgeleg-
ten Mandat und Ziffer 3 der Versammlungsresolution
37/78 H vom 9. Dezember 1982 fortzusetzen und zu diesem
Zweck alles zu tun, um zu konkreten Empfehlungen zu den
Punkten auf ihrer Tagesordnung zu gelangen, unter Berück-
sichtigung des verabschiedeten Dokuments „Mittel und Wege
zur Verbesserung der Arbeitsweise der Abrüstungskommis-
sion“264;

7. empfiehlt der Abrüstungskommission, die Behand-
lung der folgenden Punkte auf ihrer Arbeitstagung 2010 fort-
zusetzen:

a) Empfehlungen zur Erreichung des Ziels der nu-
klearen Abrüstung und der Nichtverbreitung von Kernwaf-
fen;

b) Teile des Entwurfs einer Erklärung der 2010er
Jahre zur vierten Abrüstungsdekade;

c) praktische vertrauensbildende Maßnahmen auf
dem Gebiet der konventionellen Waffen. Dieser Punkt wird
nach Abschluss der Erarbeitung der Teile des Entwurfs einer

261 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von den Mitgliedern des erweiterten Vorstands der
Abrüstungskommission (Aserbaidschan, Benin, Bolivien (Plurinationa-
ler Staat), Italien, Niederlande, Polen, Schweiz, Südafrika und Venezue-
la (Bolivarische Republik)) sowie Brasilien, Kasachstan, Kolumbien,
Komoren und Philippinen.
262 Official Records of the General Assembly, Sixty-fourth Session, Sup-
plement No. 42 (A/64/42).

263 Resolution S-10/2.
264 A/CN.10/137.
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Erklärung der 2010er Jahre zur vierten Abrüstungsdekade
vorzugsweise im Jahr 2010, in jedem Fall jedoch spätestens
2011 behandelt werden;

8. ersucht die Abrüstungskommission, im Jahr 2010
für einen Zeitraum von höchstens drei Wochen zusammenzu-
treten, nämlich vom 29. März bis 16. April, und der General-
versammlung auf ihrer fünfundsechzigsten Tagung einen Be-
richt über ihre Sacharbeit vorzulegen;

9. ersucht den Generalsekretär, der Abrüstungskom-
mission den Jahresbericht der Abrüstungskonferenz265 zusam-
men mit allen Abrüstungsfragen betreffenden Teilen des offi-
ziellen Protokolls der vierundsechzigsten Tagung der Gene-
ralversammlung zu übermitteln und der Kommission jede zur
Durchführung dieser Resolution benötigte Unterstützung zu
gewähren;

10. ersucht den Generalsekretär außerdem, sicherzu-
stellen, dass die Abrüstungskommission und ihre Nebenorga-
ne alle Dolmetsch- und Übersetzungsdienste in den Amts-
sprachen erhalten, und zu diesem Zweck vorrangig alle erfor-
derlichen Ressourcen und Dienste, einschließlich der Erstel-
lung von Wortprotokollen, bereitzustellen;

11. beschließt, den Punkt „Bericht der Abrüstungs-
kommission“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer fünfund-
sechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 64/66

Verabschiedet auf der 55. Plenarsitzung am 2. Dezember 2009, in
einer aufgezeichneten Abstimmung mit 167 Stimmen bei 6 Ge-
genstimmen und 6 Enthaltungen, auf Empfehlung des Ausschus-
ses (A/64/394, Ziff. 7)266:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra,
Angola, Antigua und Barbuda, Äquatorialguinea, Arabische Repu-
blik Syrien, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Bahamas,
Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin,
Bhutan, Bolivien (Plurinationaler Staat), Bosnien und Herzegowi-
na, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina
Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Dänemark, Demokra-
tische Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik Korea,
Demokratische Volksrepublik Laos, Deutschland, Dominica,
Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugo-
slawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland,
Fidschi, Finnland, Frankreich, Gambia, Georgien, Ghana, Grena-
da, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana,
Haiti, Honduras, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Republik),
Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Kambo-
dscha, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolum-
bien, Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait, Lesotho, Lettland,

Libanon, Liberia, Libysch-Arabische Dschamahirija, Liechten-
stein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Male-
diven, Mali, Malta, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko,
Monaco, Mongolei, Montenegro, Mosambik, Myanmar, Namibia,
Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Nor-
wegen, Oman, Österreich, Pakistan, Papua-Neuguinea, Para-
guay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Repu-
blik Moldau, Rumänien, Russische Föderation, Salomonen, Sam-
bia, Samoa, San Marino, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz,
Senegal, Serbien, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Sri Lanka, St. Kitts und Nevis, St. Lucia,
St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname,
Swasiland, Tadschikistan, Thailand, Togo, Trinidad und Tobago,
Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Ugan-
da, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Venezuela (Bolivari-
sche Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Repu-
blik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordir-
land, Vietnam, Zypern.

Dagegen: Israel, Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte
Staaten von), Nauru, Palau, Vereinigte Staaten von Amerika. 

Enthaltungen: Australien, Côte d’Ivoire, Indien, Kamerun,
Kanada, Panama.

64/66. Die Gefahr der Verbreitung von Kernwaffen im 
Nahen Osten

Die Generalversammlung,

eingedenk ihrer einschlägigen Resolutionen,

Kenntnis nehmend von den einschlägigen Resolutionen,
welche die Generalkonferenz der Internationalen Atom-
energie-Organisation verabschiedet hat, zuletzt die Resolutio-
nen GC(53)/RES/16 vom 17. September 2009 und
GC(53)/RES/17 vom 18. September 2009267, 

sich dessen bewusst, dass die Verbreitung von Kernwaf-
fen in der Nahostregion eine schwere Bedrohung des Welt-
friedens und der internationalen Sicherheit darstellen würde,

in Anbetracht dessen, dass alle kerntechnischen Anla-
gen in der Nahostregion umgehend den umfassenden Siche-
rungsmaßnahmen der Internationalen Atomenergie-Organi-
sation unterstellt werden müssen,

unter Hinweis auf den am 11. Mai 1995 von der Konfe-
renz der Vertragsparteien im Jahr 1995 zur Überprüfung und
Verlängerung des Vertrags über die Nichtverbreitung von
Kernwaffen verabschiedeten Beschluss über die Grundsätze
und Ziele der nuklearen Nichtverbreitung und Abrüstung268,
in dem sich die Konferenz nachdrücklich für den weltweiten
Beitritt zu dem Vertrag269 als eine Frage von dringendem Vor-

265 Official Records of the General Assembly, Sixty-fourth Session, Sup-
plement No. 27 (A/64/27).
266 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Algerien, Arabische Republik Syrien,
Bahrain, Bolivien (Plurinationaler Staat), Dschibuti, Gabun, Irak, Je-
men, Jordanien, Katar, Komoren, Kuwait, Libanon, Libysch-Arabische
Dschamahirija, Marokko, Mauretanien, Oman, Saudi-Arabien, Somalia,
Sudan, Tunesien, Vereinigte Arabische Emirate und Palästina. 

267 Siehe International Atomic Energy Agency, Resolutions and Other
Decisions of the General Conference, Fifty-third Regular Session,
14–18 September 2009 (GC(53)/RES/DEC(2009)).
268 Siehe 1995 Review and Extension Conference of the Parties to the
Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document,
Part I (NPT/CONF.1995/32 (Part I) und Corr.2), Anhang.
269 United Nations, Treaty Series, Vol. 729, Nr. 10485. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1974 II S. 785; LGBl. 1978
Nr. 15; öBGBl. Nr. 258/1970; AS 1977 471.




